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Satzung 

der Stadt Gernrode 

über die Erhaltung baulicher Anlagen 

Auf Grund von § 5 Abs. 1 der Kommunalverfassung vom 17. Mai 
1990 (GB1l. I S. 255) und der §§ 172, 246a des Baugesetzbu- 
ches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08. De- 
zember 1986 (BGB1.I S.2253), zuletzt geändert durch Anlage I 
Kapitel XIV Abschnitt II Nr. 1 des Einigungsvertrages vom 
31. August 1990 in Verbindung mit Artikel 1 des Gesetzes vom 
23.S8ptsmber 1390; (8681. 1990.12: 3::.885,::11T22),wird:mach 

' i(ortsüblicher Bekanntmachung) der Beschlußfassung durch die . 
jtadtverordnetenversammlung der Stadt Gernrode vom.4& Q8,7£92 
die folgende Satzung erlassen: 

§ 1 

Geltungsbereich der Satzung 

Der Geltungsbereich dieser Satzung umfaßt das Gebiet der 
Altstadt der Stadt Gernrode, das in dem als Anlage beige- 
fügten Plan schwarz umrandet ist. Der Plan ist Bestandteil 
dieser Satzung. 

§ 2 

Erhaltungsgründe 

Die Satzung dient. | 

L zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebietes 
’ aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt i. S. von § 172 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB und 

- zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung 
i. S. von § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB. 

Vereinbarungen, durch die ein schuldrechtliches Vertrags- 
verhältnis über den Gebrauch oder die Nutzung des Grund- 
stücks oder eines Gebäudes oder Gebäudeteils auf bestimmte 
Zeit von mehr als einem Jahr eingegangen oder verlängert 
wird, bedürfen der Genehmigung; dies gilt nicht für Miet- 
verträge über die Nutzung von Wohnraum zu Wohnzwecken.



§ 3 

Genehmigungstatbestand 

Im Geltungsbereich der Satzung unterliegen gemäß § 172 Abs.1 
Satz 1 und Satz 2 BauGB der Abbruch, die Änderung, die Nüt- 
zungsänderung und die Errichtung baulicher Anlagen der Ge- 
nehmigung. 

§ 4 

Zustandigkeit, Verfahren 

Die Genehmigung wird durch die Stadt erteilt. Ist eine bau- 
rechtliche Genehmigung oder Zustimmung erforderlich, wird 
die Genehmigung nach § 173 Abs. 1 Satz 2 BauGB von der Bau- 
genehmigungsbehérde (unter Bauaufsichtsbehörde) im Einver- 
nehmen mit der Stadt Gernrode erteilt. 

85 

Ausnahmen 

Die den in § 26 Nr. 2 BauGB bezeichneten Zwecken dienenden 
Grundstücke und die in § 26 Nr. 3 BauGB bezeichneten Grund- 
stücke sind von der Genehmigungspflicht nach § 3 dieser 
Satzung ausgenommen. 

86 

Ordnungswidrigkeiten 

Nach § 213 Abs. 1 Nr. 4 BauGB handelt ordnungswidrig, wer 
eine bauliche Anlage im Geltungsbereich der Erhaltungssat- 
zung ohne Genehmigung abbricht oder ändert. Die Ordnungs- 
widrigkeit kann nach § 213 Abs. 2 BauGB mit einer Geldbuße 

‚bis zu DM 50.000,-- (in Worten: fünfzigtausend Deutsche 
Mark) geahndet werden. 

§ 7 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage.nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. In den neuen Bundesländern ist der Erlaß der Erhal- 
tungssatzung nicht anzeige- und genehmigungsfrei. Nach §246a 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 bedarf der Erlaß der Erhaltungssatzung 
der Genehmigung durch die höhere Verwaltungsbehörde.



   . 3 4 

Mit der Genehmigung und der ortsüblichen Bekanntmachung 
gelten .die Genehmigungstatbestände des § 172 Abs. 1 BauGB’ 
und die Versagungsgründe des '& 172 Abs. 3 ff. -BauGB.. 
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